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Betreff 
 
Straßenbenennung im Stadtteil Ort, Stichstraße von der Hennefer Straße 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die neu entstehende Erschließungsstraße erhält folgenden Namen: 
 
 
Fontanestraße 
 
Die Lage der neuen Erschließungsstraße ist dem beigefügten Kartenausschnitt im Maßstab 
1:2500 zu entnehmen. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Es empfiehlt sich den Namen der neuen Straße frühzeitig zu beschließen, damit während 
der Entwicklungsphase des Gebietes die Bezeichnung der Straße zur Verfügung steht um 
Neubauten und alle weitere Baumaßnahmen von Beginn an richtig bezeichnen zu können. 
 
Der Straßenname wurde in Anlehnung an die umliegenden Straßenbezeichnungen gewählt 
und ist mit dem Ortsvorsteher von Sankt Augustin-Ort abgestimmt. 
 
Theodor Fontane, geb. 30.12.1819 in Neuruppin, gest. 20.09.1898 in Berlin, bekannter 
deutscher Schriftsteller und approbierter Apotheker. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 


